
  

  

Gemeinnützigkeit  

Satzungsmäßige Vermögensbildung gem. § 61 Abgabenordnung  

Die Vermögensbindung soll sicherstellen, dass das Vermögen, das der Verein unter den Vorgaben des
Gemeinnützigkeitsrechts gebildet hat, auch auf Dauer für steuerbegünstigte Zwecke verwendet wird.

Die Vorschrift stellt klar, dass die zu den Voraussetzungen der Selbstlosigkeit zählende Bindung des
Vermögens für steuerbegünstigte Zwecke, vor allem im Falle der Auflösung der Körperschaft aus der
Satzung genau hervorgehen muss, welcher bestimmten juristischen Person des öffentlichen Rechts
oder welcher bestimmten anderen steuerbegünstigten Körperschaft das Vermögen bei Auflösung oder
Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall seines steuerbegünstigten Zwecks zufließen soll oder
alternativ zu welchem bestimmten begünstigten Zweck eine beliebige juristische Person des öffentlichen
Rechts oder beliebige andere steuerbegünstigte Körperschaft das Vermögen entsprechend verwenden
soll.

Als Empfänger des Vermögens kommen demnach in Betracht:

inländische steuerbegünstigte Körperschaften,
die in § 5 Abs. 2 Nr. 2 KStG aufgeführten Körperschaften,
juristische Personen des öffentlichen Rechts.

Bei Verstößen gegen den Grundsatz der Vermögensbindung können Steuerbescheide noch geändert
werden, die Steuern betreffen, die innerhalb von zehn Jahren vor der erstmaligen Verletzung der
Vermögensbindungsregelung entstanden sind.

Beispiel:
Eine gemeinnützige Körperschaft hat in den Jahren 01 bis 11 steuerfreie Einnahmen aus einem
Zweckbetrieb bezogen und diese teils für gemeinnützige Zwecke ausgegeben und zum Teil in eine
Rücklage eingestellt. Eine in 11 vollzogene Satzungsänderung sieht jetzt vor, dass bei Auflösung des
Vereins das Vermögen an die Mitglieder ausgekehrt wird. In diesem Fall muss das Finanzamt für die
Veranlagungszeiträume 01 ff. Steuerbescheide erlassen, welche die Nachversteuerung aller genannten
Einnahmen vorsehen, wobei es unerheblich ist, ob die Einnahmen noch im Vereinsvermögen vorhanden
sind.

Verstöße gegen § 55 Abs. 1 bis 3 AO (siehe Strichaufzählung) begründen die Möglichkeit einer
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Nachversteuerung im Rahmen der Festsetzungsfrist.

Mittel der Körperschaft dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden; keine
Förderung von politischen Parteien
Unzulässig ist die Rückzahlung von Vereinsvermögen bei Ausscheiden aus dem Verein oder bei
Auflösung des Vereins (siehe Beispiel)
Keine Zahlung von unverhältnismäßig hohen Vergütungen aus Mitteln des Vereins.

Die Nachversteuerung gem. § 61 Abs. 3 AO greift nicht nur bei gemeinnützigkeitsschädlichen
Änderungen satzungsrechtlicher Bestimmungen über die Vermögensbindung ein, sondern erfasst
auch die Fälle, in denen die tatsächliche Geschäftsführung gegen die von § 61 AO geforderte
Vermögensbindung verstößt (§ 63 Abs. 2 AO).

Beispiel:
Eine gemeinnützige Körperschaft verwendet bei ihrer Auflösung oder bei Aufgabe ihres begünstigten
Satzungszweckes ihr Vermögen entgegen der Vermögensbindungsbestimmung in der Satzung nicht für
begünstigte Zwecke.

Verstöße der tatsächlichen Geschäftsführung gegen § 55 Abs. 1 Nrn. 1 bis 3 AO können so
schwerwiegend sein, dass sie einer Verwendung des gesamten Vermögens für satzungsfremde Zwecke
gleichkommen. Auch in diesen Fällen ist eine Nachversteuerung nach § 61 Abs. 3 AO möglich. Bei der
nachträglichen Besteuerung ist so zu verfahren, als ob die Körperschaft von Anfang an uneingeschränkt
steuerpflichtig gewesen wäre.
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